
DR. ROLF MÜTZENICH 
MITGLIED DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion  
 

POSTANSCHRIFT PLATZ DER REPUBLIK 1 11011 BERLIN TELEFON (030) 227-73731 TELEFAX (030) 227-76505 
 

  

An die  

Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion 

 

 
Berlin, 4. September 2023 

 

Politischer Bericht für die Sitzung der Bundestagsfraktion  

am 4. September 2023 

Inhalt     

1. BOTSCHAFTEN DER WOCHE ......................................................................... 2 

2. ZUR LAGE ........................................................................................................ 3 

3. ZUR WOCHE ..................................................................................................... 6 

Überblick zu den Schwerpunkten im Entwurf des Bundeshaushalts 2024 .......... 6 

TOP 4: Das Gebäudeenergiegesetz wird reformiert ......................................... 10 



 

SEITE 2                         (C) PLANUNGSGRUPPE 

         REDAKTIONSSCHLUSS: 04.09.2023, 14 UHR 

1. BOTSCHAFTEN DER WOCHE 

 

Bundeshaushalt 2024 – „Investieren. Entlasten. Zusammenhalten.“ 

Wir beraten in dieser Woche in erster Lesung den Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 

2024. Nach drei Krisenjahren, in denen wir mit hohen Ausgaben auf die Corona-Pandemie 

und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert haben, kehren wir im kommen-

den Jahr zu „haushälterischen Normalzeiten“ zurück. Das macht die anstehenden Haus-

haltsberatungen im Bundestag herausfordernd wie seit langem nicht. Für uns als SPD-Frak-

tion gilt dabei: Investieren. Entlasten. Zusammenhalten. Die großen Zukunftsaufgaben kön-

nen wir nur mit Zukunftsinvestitionen und starker soziale Sicherheit anpacken! Für uns ge-

hören soziale, innere und äußere Sicherheit zusammen. Sie sind nicht verhandelbar. 

 

Wir machen klimafreundliches Heizen für alle möglich 

Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 ein klimaneutrales Land zu sein. Mit der Reform 

des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) machen wir uns auf den Weg, in den nächsten 20 Jah-

ren die Wärmeversorgung klimafreundlich umzustellen. 

Mit dem Gesetz regeln wir, dass neue Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit er-

neuerbaren Energien betrieben werden müssen. In Neubaugebieten gilt das ab 2024. Bei 

bestehenden Gebäuden greift die Vorgabe erst, wenn eine kommunale Wärmeplanung vor-

liegt. Diese muss bis 2026 für große Städte und bis 2028 für kleinere Kommunen vorliegen 

und die jeweiligen Wärmeversorgungsgebiete ausweisen. Dann haben Hauseigentümer:in-

nen Klarheit darüber, welche Möglichkeiten für erneuerbares Heizen bestehen und ob bei-

spielsweise der Anschluss an ein Wärmenetz möglich ist. Grundlage dafür ist das Wärme-

planungsgesetz, dass wir noch in diesem Jahr beschließen wollen, damit es zeitgleich mit 

dem GEG zum 1. Januar 2024 in Kraft treten kann. 

Als Sozialdemokrat:innen legen wir besonderen Wert darauf, Klimaschutz und sozialen Zu-

sammenhalt zu verbinden. Deshalb fördern wir den Einbau klimafreundlicher Heizungen mit 

bis zu 70 Prozent der Investitionskosten. Um Mieter:innen zu schützen, darf die Miete nach 

einem Heizungstausch um höchstens 50 Cent pro Quadratmeter erhöht werden. 
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2. ZUR LAGE 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

auf unserer Fraktionsklausur in Wiesbaden haben wir uns auf die kommenden Monate vor-

bereitet und uns gemeinsam mit Expertinnen und Experten über mögliche Herausforderun-

gen und Lösungswege intensiv ausgetauscht. Insgesamt sieben Positionspapiere zu den 

Themen Wohnen und Mieten, Industriestrompreis, Fachkräfte, Gesundheit und Pflege, In-

ternationale Klimapolitik, Wachstum und Petitionen hat die SPD-Bundestagsfraktion in 

Wiesbaden beschlossen. Mit den Papieren zeigen wir deutlich: Wir stehen für einen Mieten-

stopp, um Wohnen bezahlbar zu halten, für ein solidarisches, finanzierbares Gesundheits-

wesen mit einer Bürgerversicherung und für eine wettbewerbsfähige Industrie und sichere 

Arbeitsplätze durch einen zeitlich befristeten Industriestrompreis von 5 Cent pro Kilowatt-

stunde.  

Wir zeigen damit, dass wir Verantwortung übernehmen. Im Gegensatz zum bayerischen 

Ministerpräsidenten und seinem Vize. Die Entscheidung von Söder, seinen Stellvertreter 

Aiwanger im Amt zu belassen, ist ein Fehler. Söder handelt aus schlichtem Machtkalkül, 

nicht aus Haltung und Verantwortung. Aiwanger hat weder Reue gezeigt oder sich überzeu-

gend entschuldigt. Stattdessen stilisiert er sich zum Opfer einer Kampagne. Wir als Sozial-

demokratinnen und Sozialdemokraten stellen uns dem entschieden entgegen. Wir bleiben 

das Bollwerk gegen Rassismus und Antisemitismus.  

Nach der parlamentarischen Sommerpause wollen wir mit neuer Frische und Elan das 

zweite Halbjahr 2023 angehen. Wir starten in die zweite Hälfte der Regierungszeit unter so-

zialdemokratischer Führung. Als stärkste Fraktion im Bundestag können wir selbstbewusst 

auf unsere Erfolge verweisen und genauso zuversichtlich die nächsten Monate angehen.  

In einer Zeit, die durch mehrere Krisen geprägt ist, bringt die Ampel das Land voran. Wir 

haben in den ersten zwei Jahren unserer Regierungszeit mehr als 100 Projekte, Gesetze 

und Initiativen beschlossen und umgesetzt. Innerhalb der Ampel sind wir nicht immer einer 

Meinung. Und auch wenn ich mir wünschte, dass einige Streitigkeiten nicht öffentlich aus-

getragen werden, haben wir am Ende – wenn auch mühsam – stets einen trag- und belast-

baren Kompromiss gefunden.  

Mit den Ergebnissen, die wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern erzielt haben, bin 

ich sehr zufrieden. Wir haben den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht, von dem mehr als sechs 

Millionen Menschen direkt profitieren. Wir haben ein modernes Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz beschlossen, mit dem wir dem Fachkräftemangel in Deutschland begegnen. Und wir 
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haben eine Ausbildungsplatzgarantie eingeführt, damit alle jungen Menschen, die an einer 

Ausbildung interessiert sind, auch ein Angebot und die nötige Unterstützung erhalten. 

Zugleich haben wir dafür gesorgt, dass niemand im Winter frieren muss, die Betriebe weiter 

produzieren können und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben. Denn wir haben mit 

enormem Tempo unsere Energiequellen diversifiziert, neue Energiepartnerschaften ge-

schlossen und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben. 

Es geht voran. Und deswegen sage ich auch: Deutschland wird gut regiert. Wir haben in 

den kommenden Monaten noch viel vor. In dieser Woche beschließen wir endlich das Ge-

bäudeenergiegesetz. Mit der Reform leiten wir in Gebäuden den Umstieg auf klimaneutra-

les Heizen ein. Der Weg dahin war von vielen Gesprächen und langen Sitzungen begleitet. 

Aber es hat sich gelohnt. Denn wir haben den Entwurf der Bundesregierung noch einmal 

deutlich verbessert. Das Gesetz wird mit einer verpflichtenden und flächendeckenden kom-

munalen Wärmeplanung verzahnt. So erhalten viele Eigentümer:innen mehr Zeit und Pla-

nungssicherheit. Zugleich bleibt es dabei, dass niemand seine funktionierende Heizung 

herausreißen muss. Gehen Heizungen kaputt, können sie repariert werden. 

Damit sich viele Menschen einen Heizungstausch auch leisten können, unterstützen wir 

den Umstieg mit bis zu 70 Prozent der Investitionskosten. In den Verhandlungen hat die 

SPD-Fraktion auch den Mieterschutz gestärkt und dafür gesorgt, dass Mieter:innen nicht 

über Gebühr belastet werden. Damit zeigen wir: Klimaschutz geht auch sozial. 

Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut auf-

wächst. Deshalb haben wir bereits im vergangenen Jahr das Kindergeld auf 250 Euro ab 

dem ersten Kind und genauso den Kinderzuschlag angehoben. Nun wollen wir alle finanzi-

ellen Zuschüsse in der Kindergrundsicherung entbürokratisieren und bündeln, damit diese 

direkt bei den Familien ankommen. Wir freuen uns, dass die Bundesregierung dazu eine 

Einigung erzielt hat, damit wir bald in die parlamentarischen Beratungen einsteigen können.  

In dieser Woche steht überdies die 1. Lesung des Haushalts 2024 an. In den vergangenen 

drei Jahren haben wir mit hohen Ausgaben auf die Krisen reagiert, nun gilt es zu „haushäl-

terischen Normalzeiten“ zurück zu kehren.  
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Das macht die anstehenden Haushaltsberatungen im Bundestag herausfordernd wie seit 

langem nicht. Für uns gilt dabei: Investieren. Entlasten. Zusammenhalten. Die großen Zu-

kunftsaufgaben können wir nur mit Zukunftsinvestitionen und starker sozialer Sicherheit an-

packen! Für uns gehören soziale, innere und äußere Sicherheit zusammen. Sie sind ele-

mentar. Ich wünschen den Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg und gute Nerven bei den 

Haushaltsberatungen. 

 

Euer 

gez. Dr. Rolf Mützenich 
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3. ZUR WOCHE 

Überblick zu den Schwerpunkten im Entwurf des Bundeshaushalts 2024 

 

„Investieren. Entlasten. Zusammenhalten.“ 

Die Bundesregierung hat am 5. Juli 2023 den Haushaltsentwurf 2024 und die Finanzplanung 

bis 2027 beschlossen. In dieser Woche wird der Haushaltsentwurf der Bundesregierung in 

erster Lesung im Bundestag und anschließend im Haushaltsausschuss beraten. Verabschie-

det wird der Haushalt 2024 im November. Bei den nun anstehenden Beratungen ist für uns 

klar: soziale, innere und äußere Sicherheit sind elementar und gehören zusammen.  

Die vergangenen Jahre waren Krisenjahre. Die Corona-Pandemie, der russische Angriffs-

krieg gegen die Ukraine und die daraus resultierenden hohen Energiepreise haben uns vor 

enorme Herausforderungen gestellt. Deshalb haben wir viel Geld in die Hand genommen, 

um gut durch die Krisen zu kommen. Und das mit Erfolg! Wir haben mit drei großen Entlas-

tungspaketen die Folgen der Krise für Bürger:innen und Unternehmen abgefedert. Zugleich 

haben wir dafür gesorgt, dass niemand im Winter frieren muss, unsere energieintensiven 

Betriebe weiter produzieren können und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Denn wir haben mit 

enormem Tempo unsere Energiequellen diversifiziert, neue Energiepartnerschaften ge-

schlossen und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben. Zugleich befinden 

sich die Investitionen in Deutschland auf Rekordniveau. Damit dieser Kraftakt aber gelingen 

konnte, haben wir die Schuldenbremse des Grundgesetzes mehrmals aussetzen müssen.  

Nach den Krisenjahren gilt es nun mit dem Haushalt 2024, zu den „haushälterischen Nor-

malzeiten“ zurückzukehren. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird das Haushaltsvolumen 

im Vergleich zum Vorjahr nicht ansteigen. Zugleich wollen und müssen wir handlungsfähig 

bleiben. Denn wir befinden uns mit Blick auf die aktuelle Lage – schwächelnde Konjunktur, 

hohe Zinsen, Inflation und geopolitische Entwicklungen – vor großen Herausforderungen. 

Hinzu kommen die langfristigen Herausforderungen des menschengemachten Klimawan-

dels, der Digitalisierung sowie der demographischen Entwicklung. Damit die Rückkehr zum 

haushaltspolitischen Normalpfad und finanzielle Handlungsfähigkeit gemeinsam gelingen, 

wollen wir klare Prioritäten setzen und diese im weiteren parlamentarischen Verfahren stark 

machen.  

Der Haushaltsentwurf 2024 sieht Ausgaben in Höhe von 445,7 Milliarden Euro vor, das sind 

rund ein Viertel mehr als 2019, dem Vorkrisenhaushalt. Gegenüber dem Krisenjahr 2023 

sinken die Ausgaben allerdings um 30 Milliarden Euro. Mit einer Nettokreditaufnahme von 
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16,6 Milliarden Euro bewegen wir uns in dem von der Schuldengrenze vorgegebenen Rah-

men. Zum Vergleich: 2021 lag die Nettokreditaufnahme bei 215,4 Milliarden Euro, 2022 bei 

138,9 Milliarden Euro.  

 

Investitionen bleiben auf Rekordhöhe  

Der Entwurf sieht Investitionen von 54 Milliarden Euro in die Modernisierung des Landes und 

eine moderne Infrastruktur vor. Damit liegen die Investitionen 40 Prozent höher als 2019, vor 

der Corona-Pandemie. Hinzu kommen die Investitionen aus den Sondervermögen – in erster 

Linie aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF), der das wichtigste Finanzierungs-

instrument für die Energiewende und den Klimaschutz ist.  

Der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 und der Finanzplan bis 2027 sehen 

umfangreiche Mittel für die Absicherung und den Umbau der Energieversorgung vor. Eine 

zentrale Rolle spielt hierbei der Bau von Flüssiggasterminals, durch die Deutschland unab-

hängiger von einzelnen Energielieferanten wird. Der Ansatz wird hier deutlich erhöht und 

beträgt insgesamt 1,2 Milliarden Euro. 

Auch die Investitionen in die Schieneninfrastruktur steigen im Vergleich zu 2023 um 2,9 Mil-

liarden Euro auf insgesamt 12 Milliarden Euro. Die klassischen Verkehrsinvestitionen in Stra-

ßen, Schienen und Wasserstraßen betragen insgesamt 22,1 Milliarden Euro. Radverkehr 

und Fußverkehr als besonders klimafreundliche Formen des Individualverkehrs sollen mit 

263 Millionen Euro gefördert werden.  

 

Zusammenhalt sichern  

Soziale Gerechtigkeit ist das Fundament unserer Gesellschaft. Im Haushaltsentwurf 2024 

stehen zur Finanzierung wichtiger Vorhaben zusätzliche Mittel bereit. Mit dem Paradigmen-

wechsel durch die Einführung des Bürgergeldes weg vom Arbeitslosengeld II wurde ein zent-

rales sozialdemokratisches Vorhaben umgesetzt. Die Mittel für das Bürgergeld werden im 

Haushaltsentwurf um 500 Millionen Euro gegenüber 2023 erhöht.  

Auch die Kindergelderhöhung auf 250 Euro je Kind, die der Bundestag bereits beschlossen 

hat, ist in diesem Haushalt vollständig abgebildet und ausfinanziert. Diese und weitere fami-

lienpolitische Leistungen sollen ab 2025 in der Kindergrundsicherung zusammengeführt wer-

den.  

Auch für das Startchancen-Programm wurde im Haushalt Vorsorge getroffen, 2024 in Höhe 

von 500 Millionen Euro. Insgesamt sind für die nächsten vier Jahre 3,5 Milliarden Euro vor-
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gesehen. Ziel ist es, bis zu 4000 allgemein- und berufsbildende Schulen mit besserer Infra-

struktur, einem Chancenbudget und mehr Sozialarbeiter:innen auszustatten, um besonders 

sozial benachteiligte Schüler:innen zu unterstützen. Das Elterngeld bleibt mit 8 Milliarden 

Euro die wichtigste gesetzliche Leistung in der Familienpolitik. Mit all diesen Vorhaben ver-

bessern wir die Perspektiven für Kinder, Jugendliche und Familien.  

Wichtig ist weiter, dass es zu keinen Leistungskürzungen im Bereich der Pflegeversicherung, 

Gesundheitsvorsorge und der Rentenversicherung kommt. Auch erhöhen sich die Leistun-

gen des Bundes an die Rentenversicherung um 5,3 Milliarden Euro. Mit insgesamt 117,2 

Milliarden Euro stellt dies den größten Ausgabenbereich im Bundeshaushalt dar. 9,5 Milliar-

den Euro sind für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vorgesehen, die 

der Bund den Ländern in voller Höhe erstattet.  

Wir stärken den sozialen Wohnungsbau, insgesamt sind 3,15 Milliarden Euro als Programm-

mittel vorgesehen. Denn bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, bleibt eine der großen Her-

ausforderungen. Die Wohngeldreform schlägt sich auch hier nieder: Das Wohngeld steigt, 

mehr Wohngeld für mehr Haushalte, dafür sind 2,42 Milliarden Euro eingeplant.  

Die Mittel der Städtebauförderung und der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regio-

nalen Wirtschaftsstruktur (GRW) bleiben auf hohem Niveau und werden nicht gekürzt. Für 

die Städtebauförderung sind erneut Programmmittel von 790 Millionen Euro vorgesehen; die 

GRW wächst sogar um über 30 Millionen Euro an und wird mit 679,4 Millionen Euro gefördert.  

 

Innere Sicherheit  

Auch die vielfältigen und wichtigen Aufgaben im Bereich der inneren Sicherheit und gesell-

schaftlichem Zusammenhalt brauchen eine gute Ausstattung. Für innere Sicherheit sind im 

Etat des Bundesministeriums des Innern und für Heimat 6,49 Milliarden Euro vorgesehen, 

Schwerpunkte liegen dabei auf der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt. Gestärkt 

wird auch der Bereich der Cybersicherheit. Für den Aufbau eines ressortübergreifenden 

Netzwerks für Resilienz und gegen Desinformation sind erstmalig 2 Millionen Euro vorgese-

hen, um gezielte Falschnachrichten, Manipulationen der öffentlichen Meinung und Einfluss-

nahme z.B. durch fremde Staaten zu bekämpfen. Die Selbstbewirtschaftungsmittel für die 

Ortsverbände beim Technischen Hilfswerk werden im Entwurf auf sehr hohem Niveau von 

48 Millionen Euro festgeschrieben – ein wichtiges Signal an die haupt- und ehrenamtlichen 

Helfer:innen im Katastrophenschutz. 

Auch wird der sehr hohe Bedarf bei den Integrationskursen gedeckt. So wird der Ansatz auf 

880 Millionen Euro deutlich erhöht. Damit ist sichergestellt, dass es für Kriegsflüchtlinge aus 
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der Ukraine, Asylbewerber:innen und Zugewanderte aus anderen Ländern ein leistungsfähi-

ges Integrationsangebot gibt.  

Außerdem investieren wir weiter in die Digitalisierung und den Bürokratieabbau, um mit dem 

„Deutschlandtempo“ rasch und zielgerichtet die Herausforderungen im Bereich Energie, 

Bauen, Verkehr und Gesundheit zu bewerkstelligen. Für die weitere Umsetzung der Verwal-

tungsdigitalisierung sind moderne, digitale und aktuelle Register nötig. Im Regierungsentwurf 

sind dafür im BMI Mittel für den Registerzensus beim Statistischen Bundesamt und Regis-

termodernisierung vorgesehen.  

 

Äußere Sicherheit gewährleisten 

Seit mehr als 18 Monaten führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mit dem 

Überfall hat Russland der europäischen Friedensordnung, die wir nach dem Ende der Block-

konfrontation mühsam aufgebaut haben, einen schweren Schlag versetzt. Bundeskanzler 

Olaf Scholz hat den Krieg deshalb zurecht als Zeitenwende bezeichnet, durch die sich neue 

außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen ergeben haben. Seit Kriegsausbruch 

unterstützen Deutschland und seine Partner in der EU und NATO die Ukraine wirtschaftlich, 

diplomatisch, humanitär und mit Waffenlieferungen. Durch die Zeitenwende müssen wir je-

doch auch verstärkt in unsere eigene Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit investieren. Das 

spiegelt sich auch im Haushaltsentwurf wieder. Zur Sicherung von Frieden und Stabilität 

stärkt die Bundesregierung die Bereiche äußere Sicherheit und Verteidigung. Mit dem Haus-

haltsentwurf 2024, dem Finanzplan bis 2027 und dem im vergangenen Jahr beschlossenen 

Sondervermögen Bundeswehr wird sichergestellt, dass ab 2024 das 2-Prozent-Ziel der 

NATO erreicht wird. Der Etat des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) steigt auf 

51,8 Milliarden Euro – das sind rund 1,68 Milliarden Euro mehr als 2023. Mit dem Sonder-

vermögen Bundeswehr, welches für 2024 Ausgaben von 19,1 Milliarden Euro vorsieht, sind 

viele kostenintensive Großprojekte nun im Sondervermögen ausreichend finanziert. 

Neben den Ausgaben für Verteidigung nimmt der Haushaltsentwurf auch die Entwicklungs-

zusammenarbeit in den Blick. Die Bundesregierung stellt über 20 Milliarden Euro für öffentli-

che Entwicklungshilfegelder (ODA) bereit. Damit ist Deutschland weiterhin zweitgrößte Ge-

bernation nach den USA. 2022 lag die ODA-Quote – also der Anteil der Entwicklungshilfe-

ausgaben am Bruttoinlandsprodukt – bei 0,83 Prozent und damit deutlich über der im Koali-

tionsvertrag vereinbarten Quote von 0,7 Prozent. Für das laufende Jahr würde sich nach 

derzeitigem Stand eine ODA-Quote von 0,81 Prozent ergeben. Auch für das kommende Jahr 

wollen wir unser Ziel einer verantwortungsvollen Entwicklungszusammenarbeit erreichen.   
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Nach einem Rekordetat von 7,48 Milliarden Euro für das Haushaltsjahr 2023 sinkt laut Ent-

wurf der Etat des Auswärtigen Amtes (AA) auf 6,16 Milliarden Euro – das sind rund 18 Pro-

zent weniger. Das betrifft vor allem die finanziellen Mittel für die humanitäre Hilfe – sie ver-

ringern sich um 1,13 Milliarden Euro. Die Absenkung ergibt sich unter anderem auch durch 

den Wegfall der einmaligen Erhöhung der humanitären Hilfe um 708 Millionen im Haushalt 

2023.  Erfreulich ist, dass das Ziel der „Kulturmilliarde“ im Bereich der ausländischen Kultur- 

und Bildungspolitik erfüllt wird. 

 

 

Weitere Vorhaben in dieser Woche 

TOP 4: Das Gebäudeenergiegesetz wird reformiert 

In dieser Woche beschließt der Bundestag den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Re-

form des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Das GEG wird mit einer verpflichtenden und flä-

chendeckenden kommunalen Wärmeplanung (KWP) verzahnt, die parallel von der Bundes-

regierung im Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze 

(WPG) auf den Weg gebracht wird. Der Wärmeplan muss von Kommunen über 100.000 

Einwohner bis Mitte 2026 und für die restlichen Kommunen bis Mitte 2028 vorgelegt werden. 

Beide Gesetze werden ab Januar 2024 gelten. 

Das GEG baut auf der KWP auf. Also erst wenn die Kommunen festgelegt haben, welche 

Gebiete mit welcher Infrastruktur versorgt werden, müssen in Bestandsgebäuden Heizungen 

eingebaut werden, die mit 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden (65-Prozent-

EE-Vorgabe). Dies gibt vielen Eigentümer:innen mehr Zeit und Planungssicherheit. Für Neu-

bauten gilt diese Vorgabe grundsätzlich bereits ab 2024. Zugleich bleibt es dabei, dass nie-

mand seine funktionierende Heizung ersetzen muss. Gehen Heizungen kaputt, können sie 

repariert werden.  

In den Verhandlungen haben wir vor allem die Mieter:innen in den Blick genommen: dank 

eines allgemeinen Kostendeckels bei der Umlage der Investitionskosten eines Heizungstau-

sches sollen sie nicht über Gebühr belastet werden. Vermieter:innen können über eine neue 

Modernisierungsumlage Investitionskosten für den Heizungstausch in Höhe 10 Prozent auf 

Mieter:innen umlegen, wenn – und das ist die Bedingung – sie die staatliche Förderung in 

Anspruch nehmen und diese von den umlegbaren Kosten abziehen. Zudem wird die maxi-

male Erhöhung bei 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche gekappt. Des Weiteren sind Här-

tefalleinwände für Mieter:innen möglich, wenn die Umlage eine unangemessene finanzielle 
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Härte bedeuten würde. Und die Umlagefähigkeit von Kosten eines Heizungstausches bei 

Indexmietverträgen wird beschränkt. 

In den Verhandlungen haben sich die Ampelfraktionen überdies auf ein Förderkonzept ver-

ständigt, das den bisherigen Regierungsentwurf weiterentwickelt und aufstockt. Das Konzept 

beinhaltet eine „Grundförderung“ von 30 Prozent für alle selbstnutzenden Eigentümer:innen, 

Vermieter:innen, gemeinnützige Träger, Unternehmen und auch Kommunen. Hinzu kommt 

ein „Einkommensbonus“ von 30 Prozent zusätzlicher Förderung für selbstnutzende Eigentü-

mer:innen mit zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 40.000 Euro. Hiervon kön-

nen rund 40 Prozent der selbstnutzenden Hauseigentümer:innen profitieren. Zusätzlich wird 

die frühzeitige Umrüstung besonders alter Heizungen durch ein „Klima-Geschwindigkeitsbo-

nus“ in Höhe von 20 Prozent belohnt. Grundförderung und Boni sind miteinander kombinier-

bar bis zu einem maximalen Fördersatz von insgesamt 70 Prozent. Hinzu kommt die bereits 

bestehende Förderung von Effizienzmaßnahmen (wie beispielsweise Fenstertausch, Däm-

mung, Anlagentechnik). Über ein Programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wird 

es die Möglichkeit geben, zinsverbilligte Darlehen mit Tilgungszuschüssen in Anspruch zu 

nehmen. Diese Kredite sollen möglichst allen Menschen offenstehen, die beispielsweise auf-

grund von Alter oder Einkommen auf dem regulären Finanzmarkt keine Kredite erhalten wür-

den. Der Bund stellt dafür die Übernahme des Ausfallrisikos sicher. 

 


